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Vorwort

Die zentrale Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist das Thema Kinder-
schutz. Dieser bezieht rechtlich uneingeschränkt alle Kinder und Jugendli-
chen mit ein und muss daher inklusiv ausgestaltet sein. Gleichzeitig ist fest-
zustellen, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sowie deren 
persönliches und institutionelles Umfeld bislang nur unzureichend Adres-
sat*innen im Bereich Kinderschutz sind.

Das erstaunt umso mehr, da unterschiedliche Forschungsergebnisse darauf 
hinweisen, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sogar ein sig-
nifikant erhöhtes Risiko haben, alle Formen von Gewalt (körperliche, psy-
chische, sexualisierte und strukturelle Gewalt sowie Formen von Vernach-
lässigung) zu erleben. Zudem zeigen verschiedene Studien, dass Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung ein erhöhtes Risiko haben, sexuellen Miss-
brauch zu erleben. Jede zweite bis vierte Frau mit Behinderung erlebt vor 
ihrem 16. Lebensjahr sexuelle Gewalt durch Kinder, Jugendliche und/oder 
Erwachsene.1

Gewaltbetroffene Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung – eine vernachlässigte Gruppe im 
Kinderschutz braucht gezielt Aufmerksamkeit
Seit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) im Juni 
2021 verlangt §8a im Kontext einer Kindeswohlgefährdung von der Kin-
derschutzfachkraft, dass diese über Kenntnisse zu den „spezifischen Schutz-
bedürfnissen“ von jungen Menschen mit Behinderung verfügt. Auch wenn 
die „spezifischen Schutzbedürfnisse“ nicht näher benannt werden, geht da-
mit die Etablierung einer Kultur des Hinsehens einher. Diese schließt das 
Wissen über behinderungsspezifische Sozialisations- und Alltagsaspekte, die 
der erhöhten Gewaltbetroffenheit zugrunde liegen, sowie die Fähigkeit, die-
se zu erkennen, einzuschätzen und Handlungsoptionen aufzuzeigen, ein. Es 
können z. B. notwendige medizinische Untersuchungen sowie pflegerische 
Handlungen dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderun-
gen erfahren, dass sie vermeintlich nicht selbst über ihren Körper bestim-
men dürfen, sondern Fremdbestimmung zur Normalität ihres Alltags gehört. 

1 Vgl. Wissink 2015; BMFSFJ 2014; BzgA 2013; Kvam 2000; Sullivan/Knutson 2000.
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Hinzu kommt, dass vielen Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
Wissen über ihren Körper, ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung so-
wie sexuelle Aufklärung oft nur unzureichend vermittelt werden. Diese spe-
zifischen Sozialisationsaspekte stehen wiederum der Entwicklung eines wert-
schätzenden Umgangs mit dem eigenen Körper und der Entwicklung eines 
positiven Selbstwertgefühls im Weg. 

Darüber hinaus bereiten Abhängigkeiten, Sonderwelten, geschlossene Sys-
teme sowie fehlende Barrierefreiheit in all ihren Facetten einen Boden, der 
nicht nur Gewalt begünstigt, sondern Prävention, Hilfe und Schutz häufig 
im Wege steht.

Fehlende Barrierefreiheit steht Gewaltschutz  
im Weg

Inklusiver Kinderschutz bedarf erweiterter personeller Ressourcen sowie des 
Ausbaus spezifischer Kompetenzen hinsichtlich der heterogenen Lebensrea-
litäten und Teilhabebedarfe behinderter Kinder und Jugendlicher, wie z. B. 
einfache Sprache, aufsuchende Angebote,Gebärdensprache, technische Kom-
munikationshilfen etc.

Zentrale Aspekte, um gewaltbegünstigenden Faktoren frühzeitig zu begeg-
nen, sind neben der Sensibilisierung für den Themenbereich Gewalt-/Schutz, 
Aufklärung und Enttabuisierung von Sexualität sowie Partizipation, also das 
Recht auf Mitbestimmung. Wesentlich ist dabei die Umsetzung von Barrie-
refreiheit in all ihren Facetten. Die Anpassung von Hilfsangeboten an die je-
weiligen individuellen Teilhabebedarfe sowie die übergreifende Zusammen-
arbeit unterschiedlicher Rechtskreis- und Unterstützungssysteme sind dabei 
elementar. 

Spätestens seit Inkrafttreten des KJSG ist die Kinder- und Jugendhilfe u. a. 
gefordert, insbesondere strukturelle Lücken nach und nach abzubauen, da-
mit inklusiver Kinderschutz umgesetzt werden kann.

Das beinhaltet u. a. passgenaue Präventionsangebote von Anfang an, die den 
Selbstwert und das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen nachhal-
tig stärken und zur Sensibilisierung und Aufklärung des persönlichen und 
institutionellen Umfelds beitragen. Prävention muss in Einrichtungsstruktu-
ren durch aktive Schutzkonzepte verankert sein, um für eine Kultur des Hin-
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sehens und Handelns – ganz im Sinne eines inklusiven Kinderschutzes – zu 
sensibilisieren.

Sowohl Präventions- als auch Interventionsangebote müssen dabei berück-
sichtigen, dass es sich bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen um 
eine heterogene Gruppe handelt, die unterschiedliche Facetten von Barriere-
freiheit zur Teilhabe und Chancengleichheit auch im Kontext Gewaltschutz 
benötigen.

Die Verantwortung für die Umsetzung eines umfassenden Kinderschutzes, 
der sowohl adäquate Präventions- als auch Interventionsmaßnahmen berück-
sichtigt, liegt dabei in den Zuständigkeitsbereichen Erwachsener, sozialer Ins-
titutionen sowie der Politik.

Derzeit ist für viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sowohl die 
Suche als auch die Inanspruchnahme von passenden Hilfe- und Unterstüt-
zungsangeboten bei Gewalt aufgrund fehlender oder mangelhafter Barriere-
freiheit erheblich erschwert.

In einer inklusiven Gesellschaft, in der jedes Kind und jede*r Jugendliche 
das Recht auf ein gewaltfreies Leben hat, ist es zwingend notwendig, dass alle 
Kinder und Jugendlichen passende Unterstützung und adäquaten Schutz bei 
Gewalt erhalten. Kinder und Jugendliche mit Behinderung haben keine be-
sonderen Bedürfnisse, auch nicht in punkto Kinderschutz. Sie haben identi-
sche Bedürfnisse und identische Rechte auf ein gewaltfreies Leben so wie alle 
Kinder und Jugendlichen.

Maya Goltermann 
Leitung Fachstelle Gewaltschutz bei Behinderung – Mädchen sicher inklusiv; 
Mädchenhaus Bielefeld e. V.
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Einleitung

Daniel Kieslinger, Carolyn Hollweg, Judith Owsianowski

Kinderschutz – inklusiv gedacht!

Alle jungen Menschen haben das Recht auf ein gewaltfreies Aufwachsen in 
sicheren Lebensräumen – sowohl innerhalb ihrer Familie als auch in den sie 
umgebenden institutionellen Gefügen.

Doch obwohl die zahlreichen Gesetze im Bereich des Kinderschutzes (vgl. 
Kinderschutzgesetz, SGB VIII, Grundgesetz, UN-Kinderrechtskonvention, 
UN-Behindertenrechtskonvention) grundsätzlich für alle Kinder und Ju-
gendlichen gelten, geraten gerade solche jungen Menschen immer wieder aus 
dem Blick, deren Exklusions- und Marginalisierungsrisiken vor dem Hin-
tergrund familiärer Belastungsfaktoren, sozioökonomischer Randstellungen, 
Migrationserfahrungen, genderbezogener Diskriminierungen oder behinde-
rungsbedingter Barrieren erhöht sind. So finden sich diversitätssensible Aus-
einandersetzungen, Konzepte zur Zusammenarbeit mit Dolmetschenden, zu 
einem gendergerechten Kinderschutz oder zu den spezifischen Schutzbedürf-
nissen junger Menschen mit Behinderung kaum hinreichend in pädagogi-
schen Diskursen verankert. Dies ändert sich auch gut zwei Jahre nach In-
krafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) nur langsam 
und schlägt sich bisher kaum in den Fort- und Weiterbildungen von Kinder-
schutzfachkräften wieder. Darüber hinaus fehlen in den einschlägigen bun-
desamtlichen Statistiken und empirischen Forschungsgrundlagen entspre-
chende Daten. 

Seit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes im Juni 2021 
ist die Kinder- und Jugendhilfe explizit gefordert, diese Leerstellen in der Pra-
xis zu füllen, und zwar durch einen inklusiv ausgerichteten Kinderschutz. 
Dabei braucht es insbesondere alters- und bedarfsgerechte, gendersensible 
Beratungs- und Zufluchtsorte mit inklusiven Schutzkonzepten für junge 
Menschen mit und ohne Behinderungen (vgl. Goltermann 2022) sowie ein 
gut ausgebildetes Netzwerk an sensibilisierten Fachkräften.
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In Bezug auf die fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen führt der Gesetzgeber in diesem Zusammenhang an, 
dass es fortan den spezifischen Schutzbedürfnissen junger Menschen mit Be-
hinderung Rechnung zu tragen gilt (§ 8b Abs. 3 SGB VIII). Nach § 8a Ab-
satz 4 Satz 2 SGB VIII sind daher auch gemeinsam zwischen öffentlichen 
und freien Jugendhilfeträgern Vereinbarungen dazu zu treffen, welche Krite-
rien für die Qualifikation der insoweit erfahrenen beratend hinzuzuziehen-
den Fachkraft gelten, um den Schutzbedürfnissen aller Kinder gerecht wer-
den zu können.

Diese Ergänzung ist eine sowohl rechtlich als auch fachlich gesehen unab-
dingbare Notwendigkeit, um junge Menschen mit Beeinträchtigungen end-
lich stärker in die Diskussionen über den Kinderschutz in Deutschland ein-
zubeziehen. Denn obwohl Untersuchungen (für eine Übersicht einschlägiger 
Studien im deutschsprachigen Raum siehe Eberhardt/Naasner 2020) darauf 
hinweisen, dass junge Menschen mit Behinderungen ein deutlich erhöhtes 
Risiko aufweisen, vernachlässigt, körperlich misshandelt oder sexuell miss-
braucht zu werden, handelt es sich dabei noch immer um ein vielfach unbe-
achtetes Thema (vgl. Bange 2020). Für das fachliche Handeln ergeben sich 
daraus weitreichende Fragen:  
�	Was genau ist das Spezifische an den Schutzbedürfnissen junger Menschen 

mit Behinderung?
�	Welche Anforderungen stellt ein inklusiver Kinderschutz an die bestehen-

den Verfahren, Strukturen und Konzepte in den Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe?

�	Was lässt sich dabei aus den Erfahrungen der Eingliederungshilfe lernen?
�	Und welche Konsequenzen können daraus letztlich für die Kinderschutz-

praxis abgeleitet werden?

Die vorliegende Publikation soll erste Antwortversuche geben, Sensibilisie-
rung schaffen und Perspektiven aufzeigen, wie sich dem Thema aus multipro-
fessionellen Perspektiven gewidmet werden kann. Viele der Autorinnen und 
Autoren dieser Ausgabe sind auf unterschiedliche Art und Weise an dem Mo-
dellprojekt „Inklusion jetzt!“ beteiligt, häufig als Vertreter*innen eines Mo-
dellstandortes (Doris Wanken, Claudia Völcker, Edwin Benner und Ulrike 
Haas) oder haben an einem der Praxisworkshops im Rahmen des Modell-
projektes mitgewirkt (Julia Huber, Johannes Hartl, Patrick Werth, Michael 
Evers, Carolin Blasi). Ziel ist es, die unterschiedlichen Perspektiven auf eine 
inklusive Leistungserbringung in den Hilfen zur Erziehung zu bündeln, den 
fachlichen Diskurs an die bestehende Praxis rückzubinden und damit nicht 
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nur die am Modellprojekt beteiligten Fachkräfte, sondern auch darüber hi-
naus Akteur*innen der Kinder- und Jugendhilfe in der Weiterentwicklung 
inklusiver Hilfen zu stärken. Durch die interdisziplinär zusammengesetzten 
Beiträge sollen insbesondere die verschiedenen Blickwinkel aus der Einglie-
derungshilfe, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe fürein-
ander fruchtbar gemacht werden.

1 Kinderschutz inklusiv gedacht – 
Anforderungen und Fragen gelingender Praxis

Nach vielen Jahren der Reformbemühungen hat der Gesetzgeber mit dem 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wesentliche Leitplanken für die Umset-
zung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe etabliert. Die Schwerpunkte 
der Reform lagen auf der Verbesserung des Kinder- und Jugendschutzes, der 
Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien und Einrichtun-
gen der Erziehungshilfe, den Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendli-
che mit und ohne Beeinträchtigungen, auf mehr Prävention vor Ort und auf 
mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien.

Als eine besondere Stellschraube sind die Änderungen im Kinderschutz da-
bei eng mit den anderen Schwerpunkten verknüpft. So wird der Kinder-
schutz zunächst einmal flankiert von den Bereichen der Einrichtungsaufsicht 
nach §§ 45 ff. SGB VIII und dem § 37b SGB VIII, der auf die Sicherung der 
Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Familienpflege eingeht.

Daneben umfassen die Bestimmungen eine multidisziplinäre Gefährdungs-
einschätzung, die insoweit erfahrene Fachkraft in § 8a und § 8b SGB VIII 
und die Rückmeldepflicht in § 4 Abs. 4 des Gesetzes zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz (KKG).

Im Rahmen der Diskussion zum § 4 KKG, der die Beratung und Übermitt-
lung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung 
regelt, muss zukünftig gemeinsam mit den Jugendämtern und Landesjugend-
ämtern definiert werden, wann eine dringende Gefahr für das Wohl des jun-
gen Menschen das Tätigwerden des Jugendamtes erfordert. Zudem gilt es, 
die Rückmeldepflicht gegenüber den anzeigenden Berufsgruppen so auszuge-
stalten, dass dadurch eine Vernetzung entsteht, die tatsächlich dem Wohl des 
jungen Menschen dienlich und sensibel für die Bewahrung seiner Rechte ist.
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Mit Blick auf die insoweit erfahrene Fachkraft zeigt der fachliche Austausch 
zwischen öffentlichen und freien Trägern, dass es notwendig ist, die fachli-
che Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ge-
meinsam mit den überörtlichen Trägern in ihrer Beratungsfunktion zustän-
diger Leistungsträger weiterzudenken. Die Entwicklung und Anwendung 
fachlicher Handlungsleitlinien zur Sicherung des Kindeswohls und zur Stär-
kung von Beteiligungsverfahren junger Menschen sollte daher verknüpft wer-
den mit den Gesichtspunkten des § 45 SGB VIII (Erlaubnis für den Betrieb einer 
Einrichtung) und dem Begriff der Zuverlässigkeit, mit der Entwicklung, Anwen-
dung und Überprüfung eines institutionellen Schutzkonzeptes, mit geeigneten 
Verfahren der Selbstvertretung und nicht zuletzt mit den Mitwirkungs- und Mel-
depflichten nach den §§ 46 (Prüfung vor Ort und nach Aktenlage) sowie § 47 
SGB VIII. Erst wenn wir diese komplexen Regelungsbereiche miteinander in Be-
zug setzen, wird es möglich, das Wohl und die Beteiligung junger Menschen 
zum Ausgangspunkt all der damit einhergehenden strukturellen Erfordernisse 
zu machen. § 46 SGB VIII führt beispielsweise aus, dass die Beschäftigten und 
die Kinder und Jugendlichen für Gespräche mit den zuständigen Behörden zur 
Verfügung stehen sollen, wenn das Einverständnis der Personensorgeberechtig-
ten eingeholt und den jungen Menschen die Hinzuziehung einer von ihnen ge-
nannten Vertrauensperson ermöglicht wurde. Hier gilt es in Zusammenhang mit 
dem § 8b SGB VIII zu konkretisieren, wie diese Gespräche in der Praxis im Sin-
ne der jungen Menschen ausgestaltet werden können (ebd.). Darüber hinaus wer-
den auch die Rahmenbedingungen der Inobhutnahme im Sinne einer inklusi-
ven Kinderschutzpraxis um eine wichtige Stellschraube ergänzt (§ 42 SGB VIII). 
So hat das Jugendamt zukünftig dafür Sorge zu tragen, dass diese Maßnahme in 
einer für die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten verständlichen, nach-
vollziehbaren und wahrnehmbaren Form erfolgt. 

Dieser Passus der Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Wahrnehmbar-
keit findet sich zudem sowohl im Rahmen der Hilfeplanung als auch in den 
Regelungen zu den Hilfen für junge Volljährige wieder (§§ 36, 41 SGB VIII) 
und bildet demnach eine wesentliche Grundlage des KJSG. Er führt die 
sprachliche Barrierefreiheit als einen Maßstab pädagogischen Handelns ein 
und macht die individuellen Voraussetzungen der Adressat*innen einmal 
mehr zum Ausgangspunkt der formalen Gestaltung pädagogischer Interak-
tionen – so auch im Rahmen des Kinderschutzes. Die Verantwortung da-
für, dass Botschaften, Informationen und Handlungsweisen auch tatsächlich 
bei den Leistungsempfänger*innen ankommen können, obliegt damit ein-
deutig den pädagogischen Fachkräften und bildet die Basis professionellen 
Handelns. Das heißt auch, dass die Fachkräfte bei Bedarf eine geeignete Dol-
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metsch-Leistung zur Verfügung stellen müssen. Gerade in der Zusammen-
arbeit mit Dolmetschenden fehlt es bislang allerdings an regelhaften Verfah-
ren und Qualitätsstandards, die für die Kinder- und Jugendhilfe erst noch 
entwickelt werden müssen (vgl. Hollweg 2021). 

Liegt der Fokus auf den institutionellen Rahmenbedingungen, so findet sich 
insbesondere in den betriebserlaubnispflichtigen Faktoren der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe eine relevante Ergänzung. In § 45 SGB VIII wird 
die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von Konzepten zum Schutz 
vor Gewalt zum notwendigen Bestandteil für die Betriebserlaubnis. Bislang 
stehen institutionelle Schutzkonzepte vor allem deshalb in der Kritik, weil 
sie einerseits vielerorts als einmalig verschriftlichte Checkliste zum Verhal-
ten in Gefährdungssituationen den Weg in eine Akte hinein und nicht wie-
der hinausgefunden haben und andererseits erst dann ansetzen, wenn diese 
Gefährdungssituationen bereits entstanden sind. Damit Schutzkonzepte also 
nachhaltig dazu beitragen, pädagogische Organisationen zu sicheren Orten 
zu machen, sollten sie als bewusst gestaltete (und stetig zu bearbeitende) Or-
ganisationsentwicklungsprozesse mit den jungen Menschen gemeinsam ver-
standen werden. Somit setzen sich Schutzkonzepte aus den drei Bausteinen 
Prävention, Intervention und Aufarbeitung zusammen. Den Rahmen dieser 
drei Bausteine bildet eine gemeinsame Kultur der Achtsamkeit (vgl. Rusack/
Schröer 2020). Nur mit dieser Kultur wird es möglich, alltägliche Grenzver-
letzungen wahrzunehmen und zu bearbeiten. Wann eine Grenze überschrit-
ten wird, lässt sich allerdings kaum für alle jungen Menschen gleich beantwor-
ten, es braucht also eine beteiligungsorientierte Verständigung darüber. Der 
Index für Inklusion in der Kommune bietet in diesem Zusammenhang hilf-
reiche Ansatzpunkte – er fragt z. B. danach, ob alle Beteiligten wissen, wie sie 
sich verhalten sollten, wenn sie im Alltag Zeug*innen von Ausgrenzung oder 
Diskriminierung werden, und ob sie auch nach diesem Wissen handeln (vgl. 
Montagstiftung 2015). Für die beteiligungsorientierte Entwicklung inklusiver 
Schutzprozesse ist daher besonders Folgendes in den Blick zu nehmen:

Von welchen Gewaltbegriffen wir ausgehen und inwiefern 
sie ggf. zu erweitern sind. 
Junge Menschen mit und ohne Behinderung erfahren sowohl körperliche 
als auch psychische Gewalt, sowohl sexualisierte als auch strukturelle Gewalt 
und Vernachlässigung. Insbesondere unterschiedliche Formen psychischer 
und struktureller Gewalt geraten im Kontext fachlicher Diskussionen jedoch 
häufig aus dem Blick, wenngleich sie den Schutzrechten junger Menschen 
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zweifelsohne entgegenstehen. Im Rahmen psychischer Gewalt bedarf es einer 
systematischen Auseinandersetzung mit Armuts- und Rassismuserfahrungen 
sowie behinderungsbezogenen Diskriminierungen in der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Sie gehen eng einher mit strukturellen Gewaltformen, darunter 
institutionellen Regelungen, die die Selbstbestimmung und Barrierefreiheit 
junger Menschen einschränken und damit jegliche Formen von Gewalt be-
günstigen (vgl. Goltermann 2022).

Von welchen Zielgruppen wir ausgehen und inwiefern sie 
ggf. zu erweitern sind. 
Um den Schutzbedürfnissen junger Menschen mit Behinderungen Rech-
nung zu tragen, kann es z. B. notwendig sein, dass entsprechende Schutzver-
einbarungen nicht nur in den Einrichtung selbst, sondern auch mit koope-
rierenden Dienstleistenden wie etwa ambulanten Pflege- oder Fahrdiensten 
getroffen werden. Die notwendigen Kooperationen im Kinderschutz schlie-
ßen damit also alle Akteur*innen ein, die am institutionellen Gefüge des 
Aufwachsens junger Menschen beteiligt sind: etwa von den Fachkräften im 
Bereich der Ganztagsschulen bis hin zu dem einrichtungsinternen Gebäude-
service. Diese Art von Schutzkonzepten können nicht zuletzt auch fehlende 
Sensibilisierungsprozesse im Sozialraum anstoßen.

Welche personellen und strukturellen Weiterentwick-
lungen es dafür braucht. 
Zum einen wird deutlich, dass Fachkräfte für die unterschiedlichen Bedürf-
nisse der jungen Menschen adäquat geschult sein müssen. Ebenso braucht es 
Verantwortliche in der Organisation, die die Evaluation der Schutzprozesse 
sicherstellen. Zum anderen machen die vorangehenden Auseinandersetzun-
gen darauf aufmerksam, dass inklusive Schutzprozesse nur dann im Sinne 
der Adressat*innen ausgestaltet werden können, wenn sie nicht an der Tür-
schwelle der jeweiligen Jugendhilfeeinrichtung aufhören. Anstelle einer Ver-
inselung von Schutzkonzepten sollten daher Rahmenmodelle entwickelt wer-
den, die alle sozialräumlichen Akteur*innen miteinbeziehen.

Solcherart sozialräumliche Schutzkonzepte können nicht nur die im KJSG 
geforderte ombudschaftliche Infrastruktur voranbringen. Mehr noch lassen 
sich inklusive Schutzprozesse dadurch als eine infrastrukturelle Aufgabe der 
Kinder- und Jugendhilfe verstehen und mit der Förderung der Selbstvertre-
tungen (§ 4 SGB VIII) sowie der Qualitätsentwicklung in der Kinder- und 
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Jugendhilfe (§ 79 SGB VIII) zusammenbringen. Es braucht also letztlich 
eine multiprofessionelle kommunale Verantwortungsgemeinschaft, um die 
Verwirklichung der Rechte junger Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe 
gewährleisten zu können (vgl. Rusack/Schröer o. J.).

2 Zur Strukturierung des vorliegenden Bandes

Um den benannten Anforderungen und Fragen gelingender Kinderschutz-
praxis systematisch näher zu kommen, gliedert sich das Fachbuch in vier auf-
einanderfolgende thematische Einheiten: Von der Diskussion der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen über multiperspektivische pädagogische Zugänge 
und organisationale Strategien bis hin zu konkreten Ansätzen ihrer prakti-
schen Umsetzung.

2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
Wie die vorangehenden Ausführungen zeigen, wird die Kinderschutzpra-
xis in Deutschland durch verschiedene gesetzliche Bestimmungen normiert. 
Kommt nun der Anspruch ihrer inklusiven Ausgestaltung hinzu, werden da-
für verschiedene Regelungsbereiche relevant, die es systematisch miteinander 
in Bezug zu setzen gilt. In unterschiedlichen Beiträgen gehen daher die Au-
tor*innen auf die unterschiedlichen rechtlichen Rahmungen eines inklusiv 
ausgerichteten Kinderschutzes ein. Die meisten Beiträge beziehen rechtliche 
Grundlagen mit ein. Hervorzuheben sind Julia Huber, welche  Begrifflich-
keiten klärt und den Anspruch auf einen umfassenden inklusiven Kinder-
schutz insbesondere aus der UN-Kinderrechtskonvention ableitet sowie Pat-
rick Werth, der die Neuregelungen durch das KJSG aufzeigt und diese in die 
Praxis der „Insofern erfahrenen Fachkräfte“ stellt. 

2.2 Pädagogische Zugänge
Ein inklusiver Kinderschutz setzt zunächst einmal da an, wo die individuel-
len Bedürfnisse junger Menschen mit und ohne Behinderungen bislang zu 
wenig Aufmerksamkeit erfahren. Die Beiträge von Annette Mund, und Birgit 
Maschke fokussieren daher die blinden Flecken im System der Kinder- und 
Jugendhilfe und zeigen auf, unter welchen pädagogischen Zugängen sie be-
arbeitet werden können, um den Schutzbedürfnissen junger Menschen und 
Familien mit Beeinträchtigungen und ihrer Familien systematisch Rechnung 
zu tragen. Birgit Herz fasst in ihrem Beitrag Risikokonstellationen und Ta-
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buzonen Inhalte im Kontext von Kinderschutz und Behinderung zusammen 
und leitet daraus Professionalisierungsanforderungen für die Kinder- und Ju-
gendhilfe ab. Welche Konsequenzen sich daraus für die Bausteine der Präven-
tion, Intervention und Gefährdungseinschätzung ziehen lassen, zeigen mit 
unterschiedlichen Ansätzen Tobias Bernasconi, Franziska Hofmann und Bet-
tina Sänger wie auch Patrick Werth und Carolin Blasi in ihren Beiträgen auf.

2.3 Organisationale Strategien
Die notwendige Weiterentwicklung pädagogischer Zugänge kann nur dann 
für eine inklusive Kinderschutzpraxis nutzbar gemacht werden, wenn sie 
letztlich auch in organisationale Strategien überführt wird. Die Beiträge 
von Julia Huber, Petra Straubinger, Doris Wanken und Jens Hudemann set-
zen daher an den notwendigen Voraussetzungen zur Implementierung von 
Schutzkonzepten auf institutioneller Ebene an und verfolgen dabei verschie-
dene Schwerpunkte: von institutionellen Beteiligungsmöglichkeiten bis hin 
zum Umgang mit Sexualität im Kontext von Autismus-Spektrum-Störun-
gen. Den Umgang mit und die besondere Herausforderung des Einbezugs 
von Eltern diskutiert Michaela Berghaus in ihrem Artikel und schlägt damit 
die Brücke zur Notwendigkeit einer partizipativen, transparenten und betei-
ligungsorientierten Kinder- und Jugendhilfe.

2.4 Vom Konzept zur Praxis
Wie inklusive Schutzkonzepte letztlich als gelebte Praxis in stationären Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe wirken können, machen die Beiträ-
ge von Bernd Eberhardt und Anne Naasner, Claudia Völcker, Michael Evers, 
Ulrike Haas und Edwin Benner wie auch Susanne Richter deutlich. Die Au-
torinnen und Autoren berichten von ihren praktischen Erfahrungen inklu-
siv ausgerichteter Kinderschutzkontexte und zeigen Herausforderungen und 
Gelingensbedingungen aus dem pädagogischen Alltag auf.

Insbesondere in der aktuell angespannten Situation, die sich aufgrund des 
Mangels an Fachkräften und dem damit gefährdeten Aufrechterhalten des 
Kinderschutzauftrages der Kinder- und Jugendhilfe weiter zu verschärfen 
droht, bedarf es umso mehr Anstrengungen, den Kinderschutz inklusiv aus-
zugestalten.
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Sexuelle Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche mit und ohne 
Behinderung – Einblicke zu 
Schutz- und Risikofaktoren mit 
Blick auf stationäre Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe 

Johann Hartl

Zusammenfassung

Im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes wird neben einer inklusi-
ven Anpassung der Konzepte stationärer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen 
die Umsetzung inklusiver Schutzkonzepte gefordert. Mangels in der Breite ver-
fügbarer Praxisbeispiele und in weiten Teilen noch fehlender Forschung ist wenig 
bekannt zu Anforderungen an und Gelingensbedingungen inklusiver Schutzkon-
zepte. Im vorliegenden Beitrag werden in diesem Zusammenhang bedenkenswerte 
Forschungsbefunde zu Größenordnungen, Gefährdungslagen und Risikofaktoren 
mit Blick auf die Betroffenheit von sexueller Gewalt bei Kindern und Jugendli-
chen mit und ohne Behinderungen allgemein sowie mit Blick auf stationäre Ein-
richtungen berichtet. Die berichteten Ergebnisse legen nahe, dem Thema Schutz 
vor (sexueller) Gewalt in stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen ver-
stärkt Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.

Einleitung

Mit der Reform des SGB VIII und der damit auf den Weg gebrachten in-
klusiven Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe besteht für stationäre Ein-
richtungen u. a. die Verpflichtung zur Umsetzung inklusiver Gewaltschutz-
konzepte für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen (§ 45 
Abs. 2 S. 2 Nr. 4 SGB VIII). Dabei stellt sich schnell die Frage, ob und wenn 
ja welche Besonderheiten inklusive Schutzkonzepte gegenüber dem bisheri-
gen Kenntnisstand zu allgemeinen Schutzkonzepten aufweisen.
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Im Verlauf der zurückliegenden Jahre sind vielfältige Erkenntnisse zum in-
stitutionellen Schutz von Kindern und Jugendlichen gegen sexuelle Gewalt 
entstanden. Auf Basis umfangreicher Forschungsarbeiten zu Häufigkeiten, 
Entstehung und Bedingungen des Aufklärens sexueller Gewalt in pädagogi-
schen Institutionen liegen zwischenzeitlich valide Befunde zur Frage vor, wie 
ein wirkungsvoller Schutz von Kindern und Jugendlichen in pädagogischen 
Einrichtungen gelingen kann.

Mit Blick auf inklusive Fragestellungen kann jedoch festgestellt werden, dass 
junge Menschen mit Behinderungen in diesen Diskussionen nur eine mar-
ginale Rolle gespielt haben und Fragestellungen zu Besonderheiten tatsäch-
lich inklusiver Gruppenstrukturen bislang so gut wie keine Beachtung finden 
konnten. Studien zu Themen der Prävalenz, Dynamiken oder Einflussfak-
toren auf das Vorkommen sexueller Gewalt und Viktimisierung in inklusi-
ven Settings stationärer Einrichtungssettings sind nach wie vor so gut wie gar 
nicht verfügbar. Entsprechend steht eine Prüfung der Frage aus, inwieweit 
sich vorliegende Erkenntnisse auch auf institutionelle Zusammenhänge an-
wenden lassen, in denen entweder junge Menschen mit Behinderungen oder 
sowohl Kinder und Jugendliche mit als auch ohne Behinderungen unterge-
bracht sind.

Um nun vor diesem noch wenig zufriedenstellenden Hintergrund dennoch 
ein Bild zu Größenordnungen und Gefährdungslagen bei Kindern und Ju-
gendlichen mit und ohne Behinderungen und insbesondere mit Blick auf 
stationäre Wohngruppen zeichnen zu können, wird in diesem Beitrag ver-
sucht, sich der Thematik über folgendes Vorgehen zu nähern: Zunächst wird 
ein knapper Überblick über einschlägige Forschungsergebnisse zu Prävalenz, 
Risiken und Schutzfaktoren bei jungen Menschen mit und ohne Behinde-
rungen berichtet, bevor dann anschließend spezifische Befunde hierzu mit 
Blick auf stationäre Wohnformen entlang der analytischen Unterscheidung 
zwischen jungen Menschen mit und ohne beschriebene Beeinträchtigungen 
berichtet werden.

Häufigkeiten und Risiken sexueller 
Viktimisierung bei Kindern und Jugendlichen

Wenn es um die Gefährdung von Jugendlichen durch sexuelle Gewalt und se-
xualisierte Übergriffe geht, gilt das Jugendalter als eine besonders vulnerable 
Lebensphase (vgl. Averdijk et al. 2011). Zusammenfassend kann dazu auf Ba-
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sis mehrerer groß angelegter auch im deutschsprachigen Raum durchgeführ-
ter Studien von relevanten Anteilen in der Bevölkerung berichtet werden, die 
sexualisierte Übergriffe in Kindheit oder Jugend erlebt haben. Die berichte-
ten Anteile schwanken je nach Bezugszeitraum und Methodik etwas, jedoch 
wird in der Forschungsliteratur davon ausgegangen, dass etwa 5 % bis 15 % 
der in diesen Studien befragten Erwachsenen sexuelle Gewalt in deren Kind-
heit oder Jugend erlebt haben (Kindler et al. 2022; Jud et al. 2016). Nach 
Geschlecht differenziert betrachtet, ergeben sich signifikante Unterschiede, 
vorliegende Befunde weisen durchgängig für Mädchen höhere Anteile an se-
xueller Viktimisierung aus (vgl. Finkelhor 1994; Witt et al. 2019). 

Optimus-Studie 
(Averdijk et al. 2011)

Alter: 7–15 Jahre; 
Lebenszeitprävalenz

Speak! 
(Maschke et al. 2017)

Alter: 14–16 Jahre; 
Lebenszeitprävalenz

BZgA
(Erkens et al. 2021)
Alter: 14–25 Jahre; 

verg. 3 Jahre

Schülerwissen 
(Hofherr et al. 2018); 
Alter: 14–16 Jahre; 

verg. 3 Jahre

männlich, mit 
Körperkontakt 8 % 5 % 5 % 5 %

weiblich, mit 
Körperkontakt 22 % 30 % 18 % 15 %

männlich, ohne 
Körperkontakt 20 % 26 % 33 % 50 %

weiblich, ohne 
Körperkontakt 40 % 41 % 38 % 64 %

Gesamt 23 % 26 % 24 % 34 %

Tabelle 1: Vergleichende Darstellung berichteter sexueller Viktimisierung nach Ge-
schlecht und Erhebungsart

Zudem beschränken sich berichtete Gewalterfahrungen meist nicht auf ein-
malige Übergriffe. Ein hoher Anteil an Kinder und Jugendlichen hat mehr-
fach sexuelle und weitere Formen von Gewalt erfahren (vgl. Finkelhor et al. 
2011; Averdijk et al. 2011).

Neben Alter und Geschlecht finden sich in der einschlägigen Forschungslite-
ratur weitere Merkmale, die mit einem erhöhten Risiko für das Erleben von 
sexueller Gewalt in Verbindung gebracht werden. In einer Übersichtsarbeit 
(vgl. Kindler et al. 2019) werden in dieser Hinsicht v. a. Kinder und Jugend-
liche genannt, die außerfamiliär, also u. a. in der stationären Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie anderen Formen stationärer Unterbringung ohne Eltern bzw. 
nahen Bezugspersonen untergebracht sind. Dazu gehören auch familiale Set-
tings mit nicht verwandten Erwachsenen (Stief-/Pflegefamilien). Kinder und 
Jugendliche, „die in ihren Selbstschutz- und Mitteilungsfähigkeiten über das 
Alterstypische hinausgehend eingeschränkt sind“ (vgl. ebd., S. 7), also etwa 
bezogen auf Handlungs- und Emotionsregulation, Realitäts- und Gefahren-
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wahrnehmung, Sinneswahrnehmungen oder Kommunikation zählen ebenso 
zu den in der Literatur nachgewiesenen Risikogruppen wie Kinder und Ju-
gendliche, deren Eltern bzw. nahe Bezugspersonen in ihren eigenen Schutz-
fähigkeiten beeinträchtigt sind. Damit gemeint sind etwa Eltern und nahe 
Bezugspersonen, die eigene schwerwiegende Gewalt- oder Missbrauchserfah-
rungen oder eine Suchtproblematik aufweisen.

Häufigkeiten und Risiken sexueller 
Viktimisierung bei jungen Menschen mit 
Behinderung
Für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen wird allgemein, aber auch 
spezifisch für verschiedene Formen von Behinderung ein deutlich erhöhtes 
Viktimisierungsrisiko im Vergleich zur Altersgruppe ohne benannte Behin-
derungen berichtet ( vgl. Kendall-Tackett et al. 2005; Jones et al. 2012; Corr 
et al. 2017; Merrick 2017; Mailhot Amborski et al. 2022; Cazalis et al. 2022).

Eine retrospektive Studie berichtet von 20 % (zum Befragungszeitpunkt in 
eigenem Haushalt lebend) und 31 % (zum Befragungszeitpunkt in Einrich-
tungen lebend) an erwachsenen Menschen mit Behinderung, die von sexuel-
ler Gewalt in ihrer Kindheit oder Jugend betroffen waren (vgl. Puchert et al. 
2013; Jungnitz et al. 2013).

Daten aus einer Studie, in der Kinder und Jugendliche an Förderschulen in 
Hessen direkt befragt wurden, zeigen auf Basis einer Stichprobe von 264 Ju-
gendlichen im Alter ab 14 Jahren, dass 30 % der Befragten sexuelle Gewalt 
mit Körperkontakt erlebt haben, davon weibliche Befragte zu 45 %, männ-
liche Befragte zu 19 %. Ähnliche Befunde zeigen sich hier mit Blick auf er-
lebte, nicht-körperliche Formen sexueller Gewalt (vgl. Maschke et al. 2018; 
Kindler et al. 2022).

In verschiedenen weiteren internationalen Studien werden ähnliche Befunde 
berichtet. Junge Menschen mit Behinderungen erleben demnach Vernachläs-
sigung wie auch emotionale, körperliche oder sexuelle Gewalt knapp drei bis 
über vier Mal häufiger im Vergleich zu anderen Jugendlichen ohne Behinde-
rungen in der jeweils gleichen Altersgruppe ( vgl. Sullivan et al. 2000; Jones 
et al. 2012; Bange 2020; Daigneault et al. 2023).

Zwei aussagekräftige Forschungsarbeiten aus Dänemark differenzieren im 
Rahmen einer prospektiven Kohortenstudie unter Einbezug der Altersgrup-
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pe von sieben bis achtzehn Jahren nach Arten von Beeinträchtigungen (vgl. 
Christoffersen 2019, 2022).

Demnach ist das Risiko für das Erleben von sexueller Gewalt bei jungen Men-
schen mit kognitiven Beeinträchtigungen, ADHS und Autismus-Spektrum-
Störungen im Verhältnis zu Gleichaltrigen ohne Beeinträchtigung knapp 
viermal so hoch. Für Menschen mit Lese-Rechtschreibschwächen, Epilepsie 
und Beeinträchtigungen im Bereich Sprache (Stottern) und Sehen wird das 
Risiko, sexuelle Gewalt zu erleben, im Verhältnis zur Vergleichsgruppe als 
doppelt so hoch und für Menschen mit Beeinträchtigungen in den Bereichen 
Hören und Motorik eineinhalbmal so hoch beschrieben (vgl. Christoffersen 
2022). Ähnlich wird ein erhöhter Zusammenhang zwischen sexueller Vikti-
misierung und v. a. kognitiven, verhaltens- und kommunikationsbezogenen 
Beeinträchtigungen beschrieben (vgl. Kaufman et al. 2016).

In der bereits genannten Studie von Christofferson (2022) zeigt sich zudem, 
dass Geschlecht und Art der Viktimisierung bei Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung nicht immer in gleicher Weise zusammenhängen. Das Ri-
siko, körperliche Gewalt zu erleben, ist bei Jungen etwa doppelt so hoch wie 
bei Mädchen. Umgekehrt erweist sich das Risiko sexueller Viktimisierung für 
Mädchen um das knapp Neunfache erhöht, verglichen mit Jungen der glei-
chen Altersgruppe (vgl. Christofferson 2022, S. 2022).

Trotz einiger offenen Fragen in der empirischen Befundlage zu diesem The-
menkomplex wird in der Forschung übereinstimmend und sehr deutlich ein 
stark erhöhtes Viktimisierungsrisiko bei Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderungen nachgewiesen. Es fehlt jedoch an Studien, die empirisch belast-
bare Aussagen zu Risikofaktoren in Verbindung mit der berichteten deutlich 
erhöhten Vulnerabilität von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
treffen. Bereits genannte dänische Studien von Christofferson (2019 und 
2022) berichten diesbezüglich ähnlich zu bereits angeführten möglichen 
Zusammenhängen auf familialer Ebene von relevanten erhöhten Risiken in 
Verbindung mit Langzeitarbeitslosigkeit, sehr junger Elternschaft, dauerhaf-
te außerfamiliärer Unterbringung des Kindes, Trennung der Eltern, Partner-
schaftsgewalt sowie Substanzmissbrauch bei einem Elternteil. Vergleichbare 
Studien sind jedoch international wie auch für den deutschsprachigen Raum 
nur spärlich verfügbar.
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Vulnerabilitäten und Viktimisierung bei 
Jugendlichen in stationären Einrichtungen der 
Kinder und Jugendhilfe
In den vergangenen Jahren gab es eine ganze Reihe empirischer Forschungs-
befunde, die sich mit der Frage nach Häufigkeiten, Risikostrukturen und 
Schutzerfordernissen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe beschäftigt haben. Zusammenfassend wird Heimerziehung auf Grund-
lage international und in Deutschland verfügbarer Daten ein „hohes Gefähr-
dungsrisiko für grenzverletzendes Verhalten, für körperliche und sexualisierte 
Gewalt“ (Bange 2018, S. 93) zugewiesen. In der Kombination individueller 
Risiken wie etwa traumatisierende Vorbelastungen in der Lebensgeschich-
te und einer erhöhten Prävalenz psychischer Probleme mit Faktoren, die 
aus einer mangelnden Anpassung der organisationalen Strukturen von sta-
tionären Jugendhilfeeinrichtungen an die Bedarfe und Bedürfnisse der dort 
lebenden Kinder und Jugendlichen resultieren, erhöhe sich das Risiko für 
Kindeswohlgefährdungen und Reviktimisierung gegenüber dieser besonders 
vulnerablen Gruppe junger Menschen (vgl. ebd., S. 94 ff.).

Eine Forschungsübersicht aus den Niederlanden zeigt diesbezüglich zunächst 
Unterschiede zwischen der Verteilung von Risikofaktoren und Arten außer-
häuslicher Unterbringungsformen auf (vgl. Leloux-Opmeer et al. 2016). Im 
Vergleich zwischen der Unterbringung bei Pflegeeltern (foster care), familien-
ähnliche Wohnformen (family-style group care) und Heimerziehung (resi-
dential care) zeigen sich neben einem stark erhöhten Maß an Vorbelastungen 
bei außerfamiliär untergebrachten Jugendlichen zudem eine ausgesprochene 
Variabilität dieser Risikofaktoren zwischen diesen Unterbringungsarten. Ins-
gesamt betrachtet liegt ein Schwerpunkt an Vorbelastungen bei Kindern und 
Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Auf-
fällig hoch erscheinen etwa die Anteile an Jugendlichen mit Bezug zu ver-
haltensbezogenen Problemen, Vernachlässigungs- und Viktimisierungserfah-
rungen sowie einer höheren Zahl an vorheriger Unterbringung im Vergleich 
zu den anderen beiden Unterbringungsarten (vgl. Westlake et al. 2023).

Bezogen auf die Häufigkeit erlebter sexualisierter Gewalt belegen Studien seit 
Längerem eine erhöhte Vorbelastung bei Kindern und Jugendlichen insbe-
sondere in stationären Jugendhilfeeinrichtungen. Auf Basis von Daten aus 
einer Befragung von Fachkräften in Dänemark zeigt sich ein um das knapp 
Fünffache erhöhte Risiko für erlebte sexualisierte Gewalt bei Kindern und 
Jugendlichen in stationären Wohngruppen gegenüber der Gesamtbevölke-
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rung (vgl. Euser et al. 2013). Dies trifft ebenso im Vergleich zur Wohnform 
der Pflegefamilie zu, hier zeigt sich ebenfalls ein auffallend höheres Risiko für 
im Heim lebende Kinder und Jugendliche. Während für Kinder und Jugend-
liche in Pflegefamilien ein doppelt so hohes Viktimisierungsrisiko gegen-
über der Gesamtbevölkerung berichtet wird, steigt dieses Risikoverhältnis auf 
das Neunfache bei Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen 
gegenüber derselben Altersgruppe in der Gesamtbevölkerung in dieser Studie 
an (vgl. ebd., S. 225 f.). Eine Besonderheit in genannter Studie besteht darin, 
dass zudem Jugendliche direkt befragt wurden. Wenngleich die Ergebnisse in 
der Grundaussage erhalten bleiben, zeigt die direkte Befragung Jugendlicher 
deutlich höhere Anteile erlebter sexueller und anderer Formen von Gewalt 
mit (vgl. ebd., S. 227 f.). Befragungen, die lediglich Bezugspersonen („Senti-
nels“) einbeziehen, führen damit zu einer teils deutlichen Unterschätzung der 
Anteile betroffener Jugendlicher.

Für Deutschland können zwei Studien der vergangenen Jahre genannt wer-
den, die auf Basis von Befragungsdaten Jugendlicher in Wohngruppen statio-
närer Einrichtungen der Jugendhilfe hilfreiche Einblicke geben können. In 
einer Befragung von 322 Jugendlichen im Alter ab 15 Jahren in stationären 
Einrichtungen und Internaten berichten Jugendliche insgesamt zu zwei Drit-
teln von erlebten sexuellen Übergriffen, davon über die Hälfte von Übergrif-
fen ohne und über ein Drittel mit erzwungenem Geschlechtsverkehr. Erst-
malig sexuelle Übergriffe in der stationären Einrichtung erlebten gesamt ein 
Fünftel der befragten Jugendlichen, davon waren 16 % von sexuellen Über-
griffen ohne und 5 % von sexueller Gewalt mit erzwungenem Geschlechts-
verkehr betroffen (vgl. Allroggen et al. 2017). In einer weiteren Befragung 
von 264 Jugendlichen im Alter ab 12 Jahren in stationären Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe stand die Frage nach Übergriffen im Vordergrund, 
die sie während der Zeit der Unterbringung in einer Wohngruppe erlebt hat-
ten. Auch in dieser Studie zeigte sich ein erheblicher Anteil Jugendlicher, die 
von sexuellen Gewalterfahrungen für diesen Zeitraum berichten (vgl. Derr et 
al. 2017, S. 14).

Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang bezieht sich auf die Perso-
nengruppen, die als Täter in Erscheinung getreten sind. Wenngleich insge-
samt erwachsene männliche Täter im Vordergrund der Aufmerksamkeit ste-
hen, verweisen Studien auf die Notwendigkeit, Peers stärker mit in den Blick 
zu nehmen. Neben Erwachsenen aus dem sozialen Nahraum, also Familien-
angehörige oder Fachkräfte in stationären Einrichtungen, machen gerade in 
stationären Einrichtungen andere Jugendliche einen Hauptanteil derer aus, 


